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Erwägungen

E. 1
Die Vorinstanz erwägt, als das Kantonsgericht die Weiterführung der stationären
Massnahme am 9. Februar 2010 angeordnet habe, habe es an der Therapiefähigkeit des
Beschwerdeführers gefehlt. Er habe zunächst durch Therapiesitzungen auf den Antritt
vorbereitet werden müssen. Erst nachdem die Empfehlung für die Aufnahme in einer
stationären Massnahme abgegeben worden sei, habe der Beschwerdeführer im
Massnahmenzentrum St. Johanssen platziert werden können. Da sich der Antritt der
stationären Massnahme nicht aus organisatorischen Gründen unzulässig lange verzögert
habe, habe die Frist von fünf Jahren im Sinne von Art. 59 Abs. 4 StGB erst mit dem
effektiven Antritt der Massnahme am 10. Februar 2011 begonnen und ende demnach am 9.
Februar 2016. Weil für diese Zeit ein kantonsgerichtliches Urteil als Grundlage für die
stationäre Massnahme bestanden habe, zeige die angefochtene Verfügung keine Wirkung
und habe keinen Einfluss auf den Freiheitsentzug des Beschwerdeführers. Da insofern kein
nicht wieder gutzumachender Nachteil vorliege, könne auf die Beschwerde nicht
eingetreten werden. Selbst wenn darauf einzutreten wäre, sei der Beschwerde kein Erfolg
beschieden, da die Voraussetzungen zur Anordnung von Sicherheitshaft erfüllt seien.

E. 2.1
Nach Art. 5 Ziff. 1 EMRK und Art. 31 Abs. 1 BV darf die Freiheit nur auf die gesetzlich
vorgeschriebene Weise entzogen werden. Freiheitsentzug muss somit stets dem gesetzlich
vorgeschriebenen innerstaatlichen (eidgenössischen oder kantonalen) Verfahren gehorchen.
Eine Verletzung des anwendbaren Rechts bedeutet daher ohne Weiteres auch eine
Verletzung von Art. 5 Ziff. 1 EMRK und Art. 31 Abs. 1 BV . Die Verfahrensmässigkeit des
Freiheitsentzugs ist an folgende Voraussetzungen geknüpft, die kumulativ erfüllt sein
müssen: Erstens muss ein innerstaatliches Verfahren eingerichtet werden, das den
Freiheitsentzug und dessen Verlängerung vorsieht. Zweitens muss das Verfahren selbst
konventions- bzw. verfassungskonform sein. Drittens muss das Verfahren im Einzelfall
tatsächlich auch eingehalten worden sein (Urteile 1B_126/2012 vom 28. März 2012 E 2.2.2
und 1B_94/2010 vom 22. Juli 2010 E. 2.2; je mit Hinweisen).

Fehlerhafte Entscheide sind nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung nichtig, wenn der
ihnen anhaftende Mangel besonders schwer ist, wenn er sich als offensichtlich oder
zumindest leicht erkennbar erweist und die Rechtssicherheit durch die Annahme der
Nichtigkeit nicht ernsthaft gefährdet wird. Inhaltliche Mängel einer Entscheidung führen
nur ausnahmsweise zur Nichtigkeit. Als Nichtigkeitsgründe fallen vorab funktionelle und
sachliche Unzuständigkeit der entscheidenden Behörde sowie krasse Verfahrensfehler in
Betracht. Die Nichtigkeit eines Entscheides ist jederzeit und von sämtlichen
rechtsanwendenden Behörden von Amtes wegen zu beachten ( BGE 138 II 501 E. 3.1; 133
II 366 E. 3.1 f. ; 129 I 361 E. 2; je mit Hinweisen).



E. 2.2
Es ist zu prüfen, auf welcher gesetzlichen Grundlage sich der vom Strafgerichtspräsidenten
angeordnete Freiheitsentzug des Beschwerdeführers abstützen lässt.

E. 2.2.1
Art. 440 StPO ermöglicht den Vollzugsbehörden in dringenden Fällen, den rechtskräftig
Verurteilten im Verfahrensstadium zwischen der rechtskräftigen Verurteilung und dem
Antritt der Strafe oder Massnahme sofort in Sicherheitshaft zu setzen (vgl. Urteil
6B_1055/2015 vom 18. November 2015 E. 2.1 mit Hinweisen).

Art. 440 StPO ist in Anbetracht des begrenzten zeitlichen Anwendungsbereichs vorliegend
nicht massgebend.

E. 2.2.2
Es ist weder dargelegt noch ersichtlich, dass eine kantonalrechtliche Grundlage für die
Sicherheitshaft besteht (vgl. Urteil 1B_186/2015 vom 15. Juli 2015).

E. 2.2.3
Gemäss Art. 59 Abs. 4 StGB beträgt der mit einer stationären Behandlung verbundene
Freiheitsentzug in der Regel höchstens fünf Jahre. Sind die Voraussetzungen für die
bedingte Entlassung nach fünf Jahren noch nicht gegeben und ist zu erwarten, durch die
Fortführung der Massnahme lasse sich der Gefahr weiterer mit der psychischen Störung des
Täters in Zusammenhang stehender Verbrechen und Vergehen begegnen, so kann das
Gericht auf Antrag der Vollzugsbehörde die Verlängerung der Massnahme um jeweils
höchstens fünf Jahre anordnen. Beim Entscheid über die Verlängerung der stationären
therapeutischen Massnahme handelt es sich um einen selbstständigen nachträglichen
Entscheid nach Art. 363 ff. StPO , für den gemäss Art. 363 Abs. 1 StPO das Gericht
zuständig ist, das schon das erstinstanzliche Urteil gefällt hat, sofern Bund oder Kantone
nichts anderes bestimmen. Nach § 9 Abs. 1 Satz 1 des Gesetzes des Kantons
Basel-Landschaft vom 21. April 2005 über den Vollzug von Strafen und Massnahmen
(StVG; GS 35.1092) ist für die Verlängerung der stationären Massnahmen gemäss Artikel
59 Absatz 4 StGB das Präsidium des Gerichts zuständig, welches das Sachurteil gefällt hat.

Bei selbstständigen nachträglichen Massnahmenentscheiden des Gerichts richtet sich das
Verfahren nach Art. 364 f. StPO. Eine besondere Regelung für die Anordnung von
Sicherheitshaft enthalten die Art. 363 ff. StPO nicht ( BGE 139 IV 175 E. 1.1 S. 178; Urteil
1B_6/2012 vom 27. Januar 2012 E. 2.4; je mit Hinweisen). Aus der Zuständigkeitsregel von
Art. 363 Abs. 1 StPO lässt sich aber auch die Anwendung der für das erstinstanzliche
Verfahren geltenden Bestimmungen der Strafprozessordnung ableiten (Urteil 1B_6/2012
vom 27. Januar 2012 E. 2.4). Wird während des Verfahrens Sicherheitshaft verfügt, sind
daher die Art. 221 und 229 ff. StPO analog anwendbar ( BGE 141 IV 49 E. 2.6; 137 IV 333
E. 2.2.2; Urteil 1B_382/2015 vom 26. November 2015 E. 2.2), was die Zuständigkeit des
Zwangsmassnahmengerichts für die prozessuale Haft mit sich bringt (vgl. Art. 229 Abs. 2
StPO ; Urteil 1B_6/2012 vom 27. Januar 2012 E. 2.4 mit Hinweisen), wenn das Verfahren -
wie vorliegend - beim erstinstanzlichen Gericht hängig ist.

E. 2.2.4
In dem damals vor dem Strafgericht hängigen Verfahren betreffend Verlängerung der
stationären therapeutischen Massnahme verfügte der Strafgerichtspräsident am 28. August
2015 in Anwendung von Art. 59 Abs. 4 StGB für die Dauer des Verfahrens die



Verlängerung der stationären Massnahme, längstens um 6 Monate, d.h. bis zum 26. Februar
2016 (Ziff. 5 der Beweisverfügung des Strafgerichtspräsidenten, kantonale Akten). Dieser
Freiheitsentzug erfolgte ohne Begründung und ohne dass sich der Beschwerdeführer oder
betroffene Behörden dazu äussern konnten. Es kann offen bleiben, ob die Auffassung der
Vorinstanz zutrifft, wonach die fünfjährige Dauer nach Art. 59 Abs. 4 Satz 1 StGB der mit
Urteil vom 9. Februar 2010 weitergeführten stationären Massnahme erst am 9. Februar
2016 endete. Denn der bei ihr angefochtene Entscheid erging ohnehin nicht vom
zuständigen Gericht, gestützt auf eine falsche rechtliche Grundlage und im falschen
Verfahren. Auch nach Ablauf dieser Dauer würde sich der hier streitige Freiheitsentzug auf
strafprozessuale Sicherheitshaft im Sinne von Art. 229 ff. i.V.m. Art. 220 Abs. 2 StPO
stützen ( BGE 139 IV 175 E. 1.2; Urteil 6B_491/2014 vom 1. Juli 2014 E. 1.2; je mit
Hinweisen). Dass das Zwangsmassnahmengericht im Kanton Basel-Landschaft
organisatorisch dem erstinstanzlichen Gericht angegliedert ist (vgl. § 21 Abs. 2 des
Gesetzes über die Organisation der Gerichte vom 22. Februar 2001 [GOG; GS 34.0161]),
ändert nichts an der sachlichen Zuständigkeitsregelung. Weiter ist Art. 231 Abs. 1 StPO
nicht einschlägig, da der Freiheitsentzug des Beschwerdeführers durch den Sachrichter
nicht gleichzeitig mit dem Entscheid in der Sache erfolgte. Die fehlende Zuständigkeit des
Strafgerichtspräsidenten zusammen mit den zumindest leicht erkennbaren
schwerwiegenden Verfahrensfehlern lassen einzig die Annahme der Nichtigkeit von Ziff. 5
der Beweisverfügung des Strafgerichtspräsidenten zu. Dies gefährdet die Rechtssicherheit
nicht. Zum einen kann im Verfahren betreffend Verlängerung der stationären
therapeutischen Massnahme, das inzwischen bei der Vorinstanz hängig ist, bei Bedarf
Sicherheitshaft angeordnet werden. Zum anderen hat der Beschwerdeführer in jenem
Verfahren gemäss eigenen Angaben die Aufhebung der Verlängerung der stationären
Massnahme und eine Entschädigung für den unrechtmässigen Freiheitsentzug beantragt
(act. 12 S. 2 Ziff. 4).

E. 2.3
Die Vorinstanz hätte auf die Beschwerde des Beschwerdeführers eintreten müssen, selbst
wenn ihrer Auffassung nach unabhängig von der Anordnung des Strafgerichtspräsidenten
ein Titel für den Freiheitsentzug des Beschwerdeführers besteht. Denn dieser hat ein
Interesse daran, die Nichtigkeit der Anordnung des Freiheitsentzugs des
Strafgerichtspräsidenten geltend zu machen.

E. 3
Nach dem Dargelegten ist die Beschwerde gutzuheissen, der Beschluss der Vorinstanz
aufzuheben, die Nichtigkeit der Anordnung des Freiheitsentzugs des
Strafgerichtspräsidenten festzustellen und die Sache zur Regelung der Kosten- sowie
Entschädigungsfolgen an die Vorinstanz zurückzuweisen.

Es sind keine Gerichtskosten zu erheben ( Art. 66 Abs. 1 und 4 BGG ). Der Kanton
Basel-Landschaft hat den Beschwerdeführer für das bundesgerichtliche Verfahren
angemessen zu entschädigen ( Art. 68 Abs. 1 und 2 BGG ). Die Entschädigung ist
praxisgemäss seinem Rechtsvertreter auszurichten. Damit wird das Gesuch um
unentgeltliche Rechtspflege und Verbeiständung gegenstandslos.
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